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Schweinfurt, den 26.04.2023                                                                        Nummer 9 
 

Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Der Zutritt zum Landratsamt Schweinfurt ist 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung, 
möglich. Bitte nehmen Sie zwecks Terminver-
einbarung Kontakt mit den jeweiligen Organi-
sationseinheiten auf. Wir empfehlen das Tra-
gen einer medizinischen Gesichtsmaske. Zum  
Eigenschutz und zum Schutz Ihrer Mitmen-
schen. 
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthabenden 
Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie im In-
ternet unter: 

- Zahnärzte:  notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Haushaltssatzung des Schulverban-
des Schwanfeld (Landkreis Schweinfurt) 
für das Haushaltsjahr 2023 
 
Anlage 2: Allgemeinverfügung 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3  
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007  
über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV 
 
 

 



 
 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 9 
 

 

Haushaltssatzung 
 

des Schulverbandes Schwanfeld 
(Landkreis Schweinfurt) 

 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

I. 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes – BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 KommZG 

sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 760.000,00 € 

und 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 614.300,00 € ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4  

 

Schulverbandsumlage  

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagensoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 477.800,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 

Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 

1. Oktober 2022 auf 186 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.568,8172 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6  

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

Schwanfeld, 19.04.2023 

Schulverband Schwanfeld 

 

gez.     

Christian Zeißner 

Stellv. Vorsitzender 

 

II. 

 

Die von der Schulverbandsversammlung erlassene Haushaltssatzung für das Jahr 2023 hat das 

Landratsamt Schweinfurt mit Schreiben vom 12.04.2023 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält 

keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

Die Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen kann bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-

chung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Schulverbandes, Rathausplatz 2, 97523 

Schwanfeld, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden eingesehen werden.  

 

Schweinfurt, 20.04.2023 

Landratsamt Schweinfurt 

gez. 

Schmitt 

 



 
 

Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 9 
 
 

 
A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G  

 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/20071) 
des Landkreises Schweinfurt 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV 

 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandti-
cket“ für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro 
Monat im monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket startet zum 1. Mai 
2023. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und 
günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. 
Daneben wird mit dem von Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungs-
pakt auch das verkehrliche Angebot weiterentwickelt. 
Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und 
Unternehmensverbände eng zusammen. Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 
jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Hierzu hat der Bund das Regionalisierungsgesetz 
(RegG) angepasst. Bund und Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige 
Auskömmlichkeit des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die 
den Verkehrsunternehmen im Einführungsjahr 2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und 
Ländern getragen. Auch in den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie 
die Finanzierung durch Ticketeinnahmen und Zuschüsse sichergestellt wird.  
Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich 
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutsch-
landticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 (im Folgenden: Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2023) Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des 
Deutschlandtickets verbundenen Ausgleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2023 regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch die Länder an die Aufgabenträger und Aufga-
benträgerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentli-
chen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 sind 
von den Ländern jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. 
Im Freistaat Bayern wird dies im Rahmen einer Richtlinie des Freistaats Bayern zur Umsetzung der 
Muster-Richtlinien erfolgen (im Folgenden: Richtlinie Bayern 2023). Die wesentlichen Teile der bun-
desweit abgestimmten Muster-Richtlinien 2023 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzuset-
zen.  
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschland-
tickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maß-
gabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder all-
gemeiner Vorschriften zu regeln. 
Die Städte Schweinfurt und Würzburg sowie die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, 
Main-Spessart, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt sowie das Kommunalunternehmen des Landkreises 
Würzburg haben zum 1. Januar 2018 die Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM) gegründet. Ziel ist 

                                                
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für 
inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 



die Erweiterung des bestehenden Verkehrsverbundes Mainfranken (VVM) um die Region Main-Rhön. 
Die Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den Erlass allgemei-
ner Vorschriften für den allgemeinen ÖPNV liegt aktuell bei den jeweiligen Aufgabenträgern des all-
gemeinen ÖPNV. Die Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und 
den Erlass allgemeiner Vorschriften im SPNV liegt beim Freistaat Bayern, der sich hierfür teilweise 
der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bedient. Für den SPNV hat der Freistaat Bayern eine 
allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif erlassen. Die Aufga-
benträger des NVM haben abgestimmt, im Grundsatz jeweils gleichlautende allgemeine Vorschriften 
zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV zu erlassen, um ein-
heitliche Vorgaben innerhalb des NVM einschließlich der Gebiete der vorgesehenen Verbundraumer-
weiterung zu gewährleisten.  
Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständig-
keitsgebiet zum 1. Mai 2023 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt 
der Landkreis Schweinfurt vor diesem Hintergrund eine allgemeine Vorschrift im Sinne von 
Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine 
Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet 
des Landkreises Schweinfurt tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung 
des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen 
Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023. Hierdurch werden 
die Vorgaben des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Schweinfurt umge-
setzt.  
 
 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgeset-
zes (PBefG), Art. 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Bayern (BayÖPNVG) sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Schweinfurt die nachfolgende allgemeine Vor-
schrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Perso-
nennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle 
Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket 
für sein Zuständigkeitsgebiet: 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 
2.3) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, 
während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket im 
Sinne des § 9 Abs. 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß 
Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend § 1 Abs. 2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. 
„Tarifanerkennungspflicht“). Ungeachtet dessen können einzelne Schulaufwandsträger zur 
Vermeidung eines unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwandes entscheiden, das Deutsch-
landticket im Hinblick auf die Schülerbeförderung erst zum Beginn des Schuljahres 
2023/2024 einzuführen. 

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit 
einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen 
gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 (Anlage 1- A1), ohne 
dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutsch-



landtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden (ge-
meinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 3.1) gelten diesbezüglich die entsprechenden Rege-
lungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem Verkehrsunterneh-
men und der jeweils zuständigen Behörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammen-
hang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der 
bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket nach Anlage 2 (A2) 
teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenan-
sprüche vollumfänglich geltend zu machen und ggf. diese Ansprüche überschießende Ein-
nahmen abzugeben. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im 
Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das 
Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzu-
wirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erfor-
derlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzu-
wirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten 
Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleis-
ten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind ein-
zuhalten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur im Sinne von Nr. 5.4.4 
der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 –  Anlage 3- 
A3) in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunternehmen verpflichtet, diese mindestens drei 
Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (vgl. Nr. 6.2 der Muster-Richtlinien Deutschland-
ticket 2023). 

2.3 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das ge-
samte Gebiet, für das der Landkreis Schweinfurt, unter Berücksichtigung von bestehenden 
Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, 
die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Art. 2 Buchst. b) der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat. 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungsverein-

barungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr 
auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-
schließlich etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Re-
gelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerken-
nung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende 
Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifaner-
kennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser 
allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 
und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür 
erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger 
Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, sind zur 
Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jewei-
ligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Schweinfurt abzuschließen. In der jeweiligen 
Umsetzungsvereinbarung ist insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistun-
gen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift zu regeln. Die 



Umsetzungsvereinbarung begründet keinerlei eigenständige Tarifanerkennungspflichten o-
der Ausgleichsansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf 
Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entste-
henden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Ge-
genüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der 
Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung 
sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüber-
stellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im 
Rahmen des jeweils zugrunde liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Um-
setzungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023 gelten die 
Nrn. 5.4.1 bis 5.4.8 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023. Ausgleichsleistungen für 
Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur nach Nr. 5.4.4 Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2023 werden dabei nur dann und soweit gewährt, wie die Kontrollinfra-
struktur den Vorgaben des Landkreises Schweinfurt bzw. den NVM-Aufgabenträgern im Hin-
blick auf die Umsetzung einheitlicher Standards im Verbundgebiet einschließlich Erweite-
rungsgebiet entspricht und das Verkehrsunternehmen dem Landkreis Schweinfurt die Ein-
satzpflicht für mindestens drei Jahre verbindlich bestätigt. Die Einzelheiten sind in dem zu-
grunde liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder in der Umsetzungsvereinbarung 
zu regeln. Bezüglich der pauschalen Abgeltung von erhöhten Ausgaben für die Anpassung 
von Vertriebsprozessen gemäß Nr. 5.4.4 Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 gilt: 
Diese Pauschale steht vollumfänglich der Person zu, die den Vertrieb verantwortet und somit 
entsprechende Mehraufwendungen hat. Sofern dies beim Verkehrsunternehmen der Fall ist, 
sind entsprechende Nachweise zu führen, dass die Voraussetzungen im Sinne von Nr. 5.4.4 
Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 innerhalb des Unternehmens erfüllt 
sind. Sofern der Aufgabenträger den Vertrieb der Deutschlandtickets finanziell verantwortet, 
steht die pauschale Abgeltung dem Aufgabenträger zu, auch wenn die Umstellung Abokun-
den und Abokundinnen eines Verkehrsunternehmen betrifft. 

Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jah-
res 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die 
Nutzung von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren be-
stehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preis-
lichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. 

4.1.1 Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG ist zur Vermeidung 
von Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets 
eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen 
erforderlich, so lange keine landesgesetzliche Regelung zur Ersetzung des § 45a PBefG 
besteht. Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden inso-
weit nicht gewährt. 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies 
gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. 
Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 
Ausgleichsregelungen des Landkreises Schweinfurt bzw. des Verkehrsverbunds (aktuell 



für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung bean-
spruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei 
Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, 
dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. 
Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen 
im Rahmen der Nachweisführung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar dar-
zustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Schweinfurt kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichs-
regelungen treffen. 

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt 
auf den finanziellen Nettoeffekt nach Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 in Verbin-
dung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vor-
schrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller 
(positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung 
des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten 
und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-
genüberstellung der Differenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Nr. 4.1. 
Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit 
diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) rich-
ten sich ebenfalls nach Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags umgesetzt. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das Erfordernis einer Tren-
nungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer 
Überkompensation gilt Nr. 4.3.4 die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr.4.3.4. 

- Der Anreiz gemäß Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist umzu-
setzen. 

4.3.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die 
Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Bezug auf den angemessenen Gewinn 
wie folgt gewährleistet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 
Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des 
Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemes-
sener Gewinn in Höhe von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrundeliegenden Verkehrs-
dienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert 



werden, wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabever-
fahren mit mehreren Bietern vergeben wurden und das Verkehrsunternehmen nachweist, 
dass es über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der 
Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde 
liegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für die Beur-
teilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und 
ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermitt-
lung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten 
nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienst-
leistungsauftrag ergeben. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall 
getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind ent-
sprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der 
Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Schweinfurt oder des-
sen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr.5.7). Zum Nachweis einer nicht 
vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifvorgabe im Geltungs-
bereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend 
Nr. 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen 
Verkehren bis zum 31. Januar 2025 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter 
Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 
die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist 
bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag bzw. jeden eigenwirt-
schaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; be-
treibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift meh-
rere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das 
Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer unzuläs-
sigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzah-
len. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser 
allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung 
der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemei-
nen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, für ihren Vertrieb (umfasst eigene Verkäufe des 
Verkehrsunternehmens und Verkäufe im Namen/auf Rechnung des Verkehrsunternehmens) 
sicherzustellen, dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutsch-
landtickets an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibus-
unternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-
Clearingstelle gemeldet werden. Soweit Dritte Deutschlandtickets verkaufen, obliegt die Mel-
dung nach den Sätzen 1 und 2 diesen Dritten. Dies gilt auch, wenn die Erlöse aus diesen 
Verkäufen dem Verkehrsunternehmen im Zuge eines Einnahmenaufteilungsverfahren zuge-
schieden werden. Der Landkreis Schweinfurt erhält in allen Fällen eine Abschrift der Meldung. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Schweinfurt beim Freistaat Bayern gemäß Nr. 7.1 der 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 am 30. September 2023 sind von den Verkehrs-
unternehmen bis zum 15. August 2023 vorzulegen: 



- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage der in Nr. 5.4 Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 
genannten Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Nr. 5.4 sowie wei-
tere begründende Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisa-
tion nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende 
Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen.  

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2024 
(für den Nachweis des Freistaats Bayern gegenüber dem Bund bis zum 30. Juni 2024 nach 
§ 9 Abs. 6 i. V. m. Anlage 8 RegG) und endgültig bis zum 31. Dezember 2024 (für den Nach-
weis des Landkreises Schweinfurt gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 31. März 2025 
nach Nr. 6.5 Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023) die nachfolgend aufgeführten Daten 
und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen of-
fenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das end-
gültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. 
Dezember 2024 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der 
Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Kor-
rektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt.  

5.4.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und 
Nachweise vorzulegen:  

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise 
und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des 
Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Kalen-
derjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-
nate Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten als auch für 
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösmin-
derungen aus Vertriebsprovisionen;  

- Nachweis über Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2019; der Referenzzeitraum ist gesondert 
auszuweisen. 

5.4.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.4) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die je-
weilige Höhe des Tarifs am Stichtag 30. April 2023; 

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder 
es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der 
Berechnung nach Nr. 5.4.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 ab-
geleiteten durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des 
jeweiligen rechnerischen Tarifs; 

- soweit Tarife im Zeitraum vom 1. Mai 2022 bis zum 30. April 2023 nicht angepasst 
wurden und ein Nachweis dafür erbracht wird, die Berechnung nach 
Nr. 5.4.1.1 Sätze 1 bis 3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023, mit der die so 
ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 5 Prozent erhöht werden;  

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2024; 



- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zugkm im Be-
triebsjahr 2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019.  

5.4.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das Ka-
lenderjahr 2023 vorzulegen:  

- die gemäß Nr. 5.4.1.2 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 ermittelten, an-
zusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf 
Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung der 
Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder an-
erkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung 
bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zustän-
digkeitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 2023; sollte der Nachweis nicht frist-
gerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbun-
des über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall 
schnellstmöglich nachzureichen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2023 ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen 
auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Nr. 5.4.1 der Muster-Richtli-
nien Deutschlandticket 2023; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vor-
schriften nach Maßgabe von Nrn. 5.4.1 und 5.4.3 der Muster-Richtlinien Deutschland-
ticket 2023;  

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug 
auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die 
Monate Mai bis Dezember 2023 ergeben. 

5.4.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die ge-
samte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die gesamte Laufzeit der 
einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrunde liegenden Liniengenehmigungen vorzule-
gen: 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und 
Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten 
und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der 
Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelder-
löse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Ver-
kehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstari-
fen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Ver-
kehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen;  



- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Ta-
rifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Per-
sonenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung 
zu Grunde gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minderein-
nahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von 
den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den 
hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein dop-
pelter Ausgleich ausgeschlossen ist; 

- Nachweise über die Entwicklung von Vertriebsprovisionen insbesondere beim Vertrieb 
durch Dritte oder für Dritte im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.3.4 einschließlich 
Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 
Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung, Vollständigkeit und sachlichen Richtig-
keit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 

5.5 Der Landkreis Schweinfurt kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben 
und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2023 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften so-
wie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. 
Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.4 genannten sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 
geforderten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleis-
tung ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind inso-
weit zurückzuzahlen. 

5.6 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 
Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkeh-
ren sind in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und 
Nachweisführung zu treffen.  

5.7 Der Landkreis Schweinfurt kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähn-
liches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten, Drit-
ten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen 
Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.8 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. per-
sonenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern 
die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben 
trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinba-
rungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Schweinfurt getroffen. Gleiches 
gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie für 
die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder der Umsetzungsvereinba-
rung keine entsprechende Regelung getroffen wird, gewährt der Landkreis Schweinfurt dem 
Verkehrsunternehmen Abschlagszahlungen auf Grundlage der Prognoserechnungen gemäß 



Nr. 6.2 für die aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets zu erwartenden Minderein-
nahmen von insgesamt 90 Prozent in mehreren Teilzahlungen. 

6.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.1bezogen auf das Jahr 2023 
hat das Verkehrsunternehmen dem Landkreis Schweinfurt im April 2023 die erste Prognose-
rechnungen in das Online-Portal unter https://dtby.intraplan.de/site/login des Freistaates 
Bayern einzustellen. Weitere Prognoserechnungen sind auf Grundlage der gemäß Nr. 5.2 zu 
meldenden Verkaufsdaten auf entsprechende Anforderung zu erstellen; hierzu sind die zu 
meldenden Verkaufsdaten zu aktualisieren und entsprechend zu begründen. Der Landkreis 
Schweinfurt entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche Anpassung der Abschlags-
zahlungen.  

6.3 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Nr. 6.1. Dies beinhaltet 
auch eine Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstat-
tung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

6.4 Der Betreiber des Online-Portals nach Nr. 6.2 ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies für die Zwecke dieser 
allgemeinen Vorschrift erforderlich ist. 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Schweinfurt ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewähr-
ten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie kön-
nen somit gesamthaft zusammen mit den weiteren Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 dargestellt werden.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser 
allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen Ausgleichsleistungen aufgrund dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt werden, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheim-
haltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Schweinfurt in Kraft (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 i. V. m Art. 44 Abs. 1 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung nach Nr. 2 tritt zum 1. Mai 2023 in Kraft.  

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. Die Abwick-
lung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023 wird 
auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die 
Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung durch den Landkreis 
Schweinfurt). Die allgemeine Vorschrift kann durch allgemeine Vorschrift verlängert, geändert 
oder aufgehoben werden.  



8.3 Der Landkreis Schweinfurt kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund 
oder der Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr 
sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche 
vollumfänglich zu befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Aus-
gleichsanspruch mit Wirkung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.  
 

Anlagen 
 
Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket (Stand vom 07.03.2023) 
Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen 

aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes vom 20. März 
2023  

Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- 
und Landesmitteln vom 20.03.2023 (Muster-Richtlinien 2023) 

 
Hinweis: 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, am Bürgerservice (Zentrale In-
formation) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten – nach telefonischer Terminverein-
barung – dort eingesehen werden. 
 
gez. 
Florian T ö p p e r 
Landrat 
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9D<;<-R:HDNK<;>DSS=BM<B-<HMLBc<B-CD<-K<;><@<BC<B-R:HDNb-=BC-I<NOHC<H=BM;K<CDBM=BM<B-C<H-><DAB<@b

S<BC<B-X<HE<@H;F<HKQBC<d-C<H-e:BC<;>:HDN<-=BC-C<;-9<=>;?@A:BC>:HDN;-;GPD<-CD<-I<NOHC<H=BM;K<CDBb

M=BM<B-C<H-><DAB<@S<BC<B-\D;<BK:@BbX<HE<@H;=B><HB<@S<B-C<;-TVWX-=BC-C<H-><DAB<@S<BC<B-X<Hb

E<@H;=B><HB<@S<B-C<;-ZVWXd-;GP<D>-;D?@-:=;-C<B-NGAM<BC<B-f<M<A=BM<B-BD?@>;-:BC<H<;-<HMDK>[--

gQH-CD<-h=;M:K<-C<;-9<=>;?@A:BC>D?E<>;-M<A><B-CD<-I<CDBM=BM<B-C<;-F<H>H:M;@:A><BC<B-X<HE<@H;=Bb

><HB<@S<B;[--

i6-j!2"(%&"&12(#,*+,k-l*(8*+,'%&/#+,*+,&+-*+/-7&3(*+,'%&"&#12--

9:;-9<=>;?@A:BC>D?E<>-K<H<?@>DM>-DS-m<P<DADM<B-n<A>=BM;c<D>H:=S-c=H-=BK<MH<Bc><B-W=>c=BM-C<H-oQM<-

C<;-TVWX-DS->:HDNAD?@<B-n<A>=BM;K<H<D?@-C<;-9<=>;?@A:BC>:HDN;-DB-C<H-_[-p:M<BEA:;;<-;GPD<-C<H-;GB;b

>DM<B-X<HE<@H;SD>><A-C<;-ZVWX-DS-HL=SAD?@<B-n<A>=BM;K<H<D?@-C<H-R:HDN<-C<H-><DAB<@S<BC<B-X<Hb

E<@H;=B><HB<@S<Bd-X<HE<@H;F<HKQBC<-=BC-e:BC<;>:HDNM<;<AA;?@:N><B[-9D<;-;?@AD<q>-DS-h=;A:BC-AD<b

M<BC<-n<A>=BM;K<H<D?@<-SD>-<DBd-;GP<D>-C:;-<DM<B<-R:HDNM<KD<>-C<;-m<P<DADM<B-X<HK=BC<;rsB><HB<@b

S<B;-;D?@-:=NMH=BC-<B>;JH<?@<BC<H-X<H<DBK:H=BM-:=N-C:;-DS-h=;A:BC-AD<M<BC<-n<KD<>-<H;>H<?E>[-o=S--

ZVWX-M<@OH>-CD<-I<NOHC<H=BM-SD>-T>H:q<BK:@B<B-=BC-tK=;;<B-DS-TDBB<-C<;-V<H;GB<BK<NOHC<H=BM;b

M<;<>c<;-;GPD<-SD>-uH:N>N:@Hc<=M<B-DS-eDBD<BB:@F<HE<@H-B:?@-C<B-vv-w_-=BC-ww-VI<Nn[-eDBD<BB:@F<Hb

E<@H<-B:?@-v-wa-VI<Nn-N:AA<B-DB;GP<D>-=B><H-C<B-n<A>=BM;K<H<D?@d-;GN<HB-;D<-M<SLq-v-_-hK;:>c-w-VI<Nn-

:AAM<S<DB-c=MLBMAD?@-;DBC[-

9:;-9<=>;?@A:BC>D?E<>-MDA>-BD?@>-DB-X<HE<@H;SD>><ABd-CD<-QK<HPD<M<BC-c=->G=HD;>D;?@<B-GC<H-@D;>GHDb

;?@<B-oP<?E<B-K<>HD<K<B-P<HC<B[-

9D<-W=>c=BM-FGB-oQM<B-C<;-g<HBF<HE<@H;-SD>-C<S-9<=>;?@A:BC>D?E<>-D;>-MH=BC;L>cAD?@-:=;M<;?@AG;;<B[-

xD<HFGB-:KP<D?@<BC<-f<M<A=BM<B-Uc[I[-DS-f:@S<B-FGB-yB><MH:>DGB;EGBc<J><BY-P<HC<B-DS-n<A>=BM;b

K<H<D?@-C<;-9<=>;?@A:BC>D?E<>;-NQH-C<B-T?@D<B<BF<HE<@H-K<E:BB>M<M<K<B[-

-
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